
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

1.  Zeitliche Grundsteuerbefreiung wird aufgehoben 
 

Bisher konnte gleichzeitig mit der Fertigstellung eines neuen Wohnhauses bei 
der Gemeinde der Antrag auf zeitliche Befreiung von der Grundsteuer gestellt 
werden. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen war gemäß 
Landesgesetz eine Grundsteuerbefreiung für den Wohnhausanteil möglich. 

Das Gesetz vom 21. Dezember 1967 (Grundsteuerbefreiungsgesetz 1968, LGBI 
Nr. 7/1968 idF LGBI Nr. 47/2000) über die zeitliche Befreiung von der 
Grundsteuer tritt mit Ablauf des 30. September 2012 außer Kraft.  

Es ist jedoch weiter anzuwenden 

1. auf bereits erteilte Grundsteuerbefreiungen, nicht jedoch auf künftige 
Änderungen des Befreiungsausmaßes bestehender Grundsteuer-
befreiungen. 

2. bei Beendigung der Bauführung und Einbringung des Antrages auf 
Grundsteuerbefreiung vor dessen Außerkrafttreten. 

Das heißt, dass bis 30. September 2012 noch Anträge auf zeitliche 
Grundsteuerbefreiung eingebracht werden können, wenn die 
Baufertigstellungsanzeige damit einhergeht. 

Bei Anträgen, die nach dem 30.09.2012 eingebracht werden, ist eine zeitliche 
Grundsteuerbefreiung nicht mehr möglich! 

 
 

2. Fundgegenstände 

 
 
1 Mountainbike, Marke: CUBE, wurde am 07.07.2012 im Maisfeld bei der 
Kreuzung Felmstraße/Döstling gefunden. 
 
1 Damen-Armbanduhr wurde am 27.07.2012  in der Nähe des Pfarrfriedhofes 
gefunden. 
 
1 goldfarbene Brosche wurde am 31.07.2012 am Parkplatz des 
Gemeindeamtes gefunden. 
 
1 Herren-Armbanduhr,  wurde am 18.06.2012 am Holzöstersee, Anfang 
Moorweg gefunden. 
 
1 Schlüssel wurde am 18.08.2012 im Bereich Parkstraße – Königallee (Adeg – 
Bezirksalten- und Pflegeheim) gefunden. 
 

 



 

 

3. Aktionstag „Chancen sehen, Wege gehen“ 

 
 

Beratungsangebot exklusiv für Frauen in allen OÖ.  

Bezirkshauptmannschaften am 16. Oktober 2012, ab 14:00 Uhr 

Je nach Themenschwerpunkt stehen am Aktionstag Juristinnen, Lebens- und 

Sozialberaterinnen aus den oberösterreichischen Frauenberatungsstellen zu 

den unterschiedlichsten Themen mit Rat und Tat zur Seite.  

 

Terminvereinbarung unter 0732/7720-11851. Mehr Informationen unter 

www.frauenreferat-ooe.at 

 

 
Oö. Netzwerk "Frauenberatungsstellen" 

Frauenreferat des Landes OÖ. 

4021 Linz, Landhausplatz 1 

0732/7720-11851, frauen@ooe.gv.at 

www.frauenreferat-ooe.at 

 

Frau für Frau - Infozentrum Braunau 

5280 Braunau, Stadtplatz 6 

07722/64650, fffrau@aon.at 

www.members.aon.at/fffrau 

 
 
 
 

4. Einladung zum Weinfest der Stockschützen Ostermiething  
 
Siehe beigefügte Information! 
 
 

5.  Oktoberfest der Fussballer – O’zapft is! 
 

Siehe beigefügte Information! 
 

 


